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Stellenausschreibung
(§§ 8 und 9 OÖ. GDG 2002)

Gesucht werden 2 Mitarbeiter/innen für Essen auf    
Räder (teilbeschäftigt) je 20 Wochenstunden 

(voraussichtlich GD 23)

Dienstantritt: ehestmöglich

Aufgabenbereich:
Zustellung von Essensportionen mit Dienstfahrzeug   

im Bereich der Gemeinden
Eferding, Fraham, Hinzenbach und Pupping

Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie auf 

www.fraham.at
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Zeckenschutzimpfung
Auch im Frühjahr 2018 werden die Impfungen gegen die „Frühsommerzeckencephalitis (FSME)“ durchgeführt. 
Für die Teilnahme ist es notwendig, sich beim Gemeindeamt Fraham bis 

Freitag, 16. Februar 2018 anzumelden. 

Die angemeldeten Personen werden 
zur Impfung schriftlich eingeladen. 
Ebenfalls werden Personen, die 
im Frühjahr 2017 Teilimpfungen 
erhalten haben, von der BH Gries-
kirchen-Eferding automatisch vor-
geladen (nicht nochmals anmelden)!

IMPFSCHEMA  
Grundimmunisierung wie bisher: 
Insgesamt sind 3 Teilimpfungen 
erforderlich, wobei zwischen 1. und 
2. Teilimpfung ein Abstand von 1 
Monat eingehalten wird. 
Die 3. Teilimpfung erfolgt nach 5 – 
12 Monaten nach der 2. Teilimpfung.  

Auffrischung nach der Grundimmu-
nisierung nach 3 Jahren. 

Weitere Auffrischungen alle 5 Jahre 
bis zum 60. Lebensjahr. 
Ab dem 60. Lebensjahr alle 3 Jahre. 

Verwendung des FSME – Junior 
(Kinderimpfstoff) bis zum vollende-
ten 16. Lebensjahr.

IMPFKOSTEN 
Teilimpfung bzw. Auffrischungs-
impfung 

 18,10 Euro (für Erwachsene 
und Jugendliche ab vollendetem                
16. Lebensjahr inkl. 1,80 Euro Impf-
honorar) 
 13,20 Euro (für Kinder und 
Jugendliche bis zum vollendeten          
15. Lebensjahr)
 15,00 Euro (für Jugendliche vom 
15. bis zum vollendeten 16. Lebens-
jahr incl. 1,80 Euro Impfhonorar) 
 3,63 Euro (für das 3. unversorgte 
Kind)

Die Impftermine sind bei der Be-
zirkshauptmannschaft Eferding am 

Dienstag, 20.02.2018 
von 13:30 - 16:00 Uhr

Dienstag, 13.03.2018 
von 13:30 - 16:00 Uhr

Dienstag, 10.04.2018 
von 13:30 - 16:00 Uhr

Dienstag, 08.05.2018 
von 13:30 - 16:00 Uhr

Gebühren 2018
Erhöht werden mussten die Wasser-
gebühren und die Kanalgebühren.

Kanalgebühren:
Mindestanschlussgebühr bei Neu-
bauten: € 3.619,00
Kanalanschlussgebühr pro Verrech-
nungs-m²: € 24,14
Kanalbenützungsgebühr Belastungs-
einheit 1 m³ Wasserverbrauch/Per-
son:   € 4,13 Verr. mindestens 37m³ 
je Person und Jahr, 50 % Ermäßigung 
für Familienbeihilfenbezieher!

Wassergebühren:
Mindestanschlussgebühr bei Neu-

bauten: € 2.169,20
Anschlussgebühr pro Verrech-
nungs-m²: € 14,47
Wasser pro m³: € 1,77
Für die Bereitstellung der Anlage 
bzw. des Wassers bei Objekten 
mit Wasserzähler ist eine jährliche 
Grundgebühr bis 1.000 m³ in Höhe 
von € 106,26 zu entrichten.

Abfallgebühr:
Restmüll: € 10,80 je 120 l Tonne und 
Abfuhr (Container aliquot mehr)        
€ 9,30 je Müllsack
Grundgebühr:
einmal jährl. per 15.5:  je € 27,50 pro 
120 l Mülltonne
Hundeabgabe:
€ 30,00 je Hund, € 15,00 je Wach-
hund und €  2,00 je Hundemarke
Kindergarten:
Elternbeitrag für Busbegleitung:         
€ 10,00 monatlich
Materialbeitrag: € 5,20 monatlich
Essensbeitrag: € 3,00/ Portion

Alle Tarife inkl. ges. MWSt. 
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Feuerwehrwahl 2018
Im Anschluss an die traditionell am 5. Jänner stattfindenden Jahreshauptversammlung der FF Steinholz wurde das 
Feuerwehrkommando neu gewählt. Der bisherige Kommandant Erich Hölzl hat nach 2 Perioden sein Amt zur 
Verfügung gestellt.

Kommandant: Ing. Matthias Greinecker, MSc, 
Aumühle 4, 4075 Fraham
Kommandant Stellvertreter: Christoph Schiefer-
mayr, Steinholz 27a/12, 4075 Fraham
Schriftführer: Andreas Dolezal, Breitenaich 23, 
4075 Fraham
Kassier: Ing. Karl Wohlfart, Steinholz 5, 4075 
Fraham

BGM Schick gratuliert dem neugewählten Kommando und hofft auch für die Zukunft auf  gute Zusammenar-
beit.

Fußpflege für Senioren
Im Rahmen der Gesunden Gemeinde Fraham wird im Seniorenclub      

Fraham eine medizinische Fußpflege für Senioren angeboten. 
  Termine: 10. Februar, 16. März und 27. April 2018   

Terminvereinbarung 
 unter 0676/4554871 

notwendig!

Heizkostenzuschuss des Landes
Sozial bedürftigen Personen wird 
auch in dieser Heizperiode wieder 
ein Heizkostenzuschuss des Landes 
Oberösterreich gewährt. Dieser be-
trägt € 152,00 pro Haushalt, wenn 
das Haushaltseinkommen unter den 
festgesetzten Einkommensgrenzen 
für die soziale Bedürftigkeit liegt. Bei 
der Wohnung, für die der Heizkos-
tenzuschuss beantragt wird, muss ein 
Hauptwohnsitz vorliegen.
Soziale Bedürftigkeit liegt vor, wenn 
das monatliche Nettoeinkommen al-
ler tatsächlich im Haushalt lebenden 

Personen die Summe der anzuwen-
denden Ausgleichszulagenrichtsätze 
für das Jahr 2017
- Alleinstehende Personen: € 889,84
- Ehepaare/
Lebensgemeinschaft:     € 1.334,17
- je Kind:          € 166,37
nicht übersteigt. Bei Haushaltsge-
meinschaft von Eltern(teilen) mit 
erwachsenen, selbsterhaltungsfähi-
gen Kind(ern), ist für das „Kind“ 
die für eine alleinstehende Person 
festgelegte Einkommensgrenze von 
€ 889,84 anzuwenden; bei gemein-

samen Haushalt von Geschwistern 
jeweils dieser Richtsatz.

Die Antragsfrist für den Heizkos-
tenzuschuss sowie für den Sozi-
alzuschuss der Gmeinde läuft bis               
13. April 2018.



(Anzeige)


